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Information Gemeinderatswahl – Ersatzwahltag 28. Juni 2020 
 

Die Folgen der COVID-19-Pandemie haben alle Bereiche unseres Lebens massiv beeinflusst. So 
mussten die für März geplanten Gemeinderatswahlen verschoben werden. 

Am Sonntag, den 28. Juni 2020 sollen die „unterbrochenen“ Wahlen fortgesetzt werden. 

Bei der Durchführung der Wahl wird besonders großer Wert auf die Hygieneempfehlungen mit 
Einhaltung von Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelegt. Vor dem Eingang 
zum Wahllokal besteht die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren.  

ACHTUNG! 

• Aus Datenschutzgründen wird allen Wählerinnen und Wählern eine „Amtliche Wahlinformation“ 
zugestellt.  

• Eine Stimmabgabe ist nur dann zulässig, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht weder am Tag der 
vorgezogenen Stimmabgabe (13.03.2020) noch mittels Briefwahl Gebrauch gemacht haben. 

• Nehmen Sie bitte Ihr eigenes Schreibgerät (Kugelschreiber, Bleistift, Filzstift) in die Wahlzelle mit. 
Sollte ein solches Schreibgerät nicht mitgebracht werden, wird ein Einwegschreibgerät zur 
Verfügung gestellt.  

Wahlsonntag 28. Juni 2020 

Wahllokal:  Gemeindeamt St. Kathrein am Hauenstein 
St. Kathrein 132, 8672 Kathrein am Hauenstein 

Wahlzeit:  07:30 bis 12:00 Uhr 
Mitzubringen:  Abschnitt Amtliche Wahlinformation und Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, 

Personalausweis)  

Wahlberechtigte Personen, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme 
vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus 
gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufenthalts im Ausland, können eine Wahlkarte bei der 
Gemeinde beantragen. Mit dieser Wahlkarte können Wähler per Briefwahl im Inland und Ausland und 
bettlägerige Wähler beim Besuch einer Wahlkommission ihre Stimme abgeben. Die Wahlkarte muss 
am Wahltag 28. Juni 2020 spätestens um 12:00 Uhr im Gemeindeamt eingelangt bzw. abgegeben 
sein. 

Letzter Termin für die schriftliche (im Postweg, per Telefax, per E-Mail) und elektronische Beantragung 
(unter www.wahlkartenantrag.at) einer Wahlkarte ist Mittwoch, der 24. Juni 2020, 24:00 Uhr. 
Persönliche bzw. mündliche Beantragungen einer Wahlkarte können bis spätestens Freitag, den 26. 
Juni 2020, 12:00 Uhr im Gemeindeamt St. Kathrein am Hauenstein erfolgen.  

Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig. Bitte stellen Sie Ihren Antrag so früh als möglich!  

Für allfällige Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen zur Gemeinderatswahl seitens des Landes Steiermark erhalten Sie unter 
www.wahlen.steiermark.at 
 

Der Gemeindewahlleiter: 
Bgm. Peter Knöbelreiter 
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Stellenausschreibung - Aufsicht Kraftspendebad  
St. Kathrein am Hauenstein 

 

Die Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein schreibt folgende Stelle einer/s Saison-
Teilzeitbeschäftigten aus: 
 

Beginn/Ende des Dienstverhältnisses: 
von voraussichtlich 04. Juli 2020  

bis voraussichtlich 06. September 2020 
 

Anstellung: 

• Vertragsbedienstete/r nach dem Stmk. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz unter 
Berücksichtigung eventuell vorhandener Vordienstzeiten 

 

Rahmenbedingung: 

• Stundenlohn: Brutto € 10,41  
 

Bewerbungsgespräch:  

• Um Sie persönlich kennen zu lernen, laden wir Sie nach Ablauf der Bewerbungsfrist gerne zu einem 
Bewerbungsgespräch ein. 

 

an das Gemeindeamt St. Kathrein am Hauenstein, St. Kathrein 132, 8672 St. Kathrein am Hauenstein 
bzw. per E-Mail an gde@st-kathrein-hauenstein.steiermark.at  
 

Feuchttücher im Kanal 
 

Feuchttücher müssen über den Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden. Werden Feuchttücher über die 
Toilette entsorgt, landen sie im Kanal und werden mit dem Abwasser zur Kläranlage geschwemmt. Auf 
dem Weg dorthin können sie sich verknoten und zu Verstopfungen führen, dies kann großen Schaden 
verursachen. 
 

Daher bitte folgendes beachten: 

✓ Alle Arten von Feuchttüchern, auch Babyfeuchttücher gehören in den Restmüll!! 

✓ Nutzen Sie feuchtes Toilettenpapier, denn nur diese feuchten Toilettenpapiere können sich nach 
einer gewissen Zeit im Wasser auflösen!! 

 

Aufgabenbereiche: 

• Aufsichtsorgan im Kraftspendebad  
bei Schönwetter, täglich von 13:00 bis 17:00 Uhr 

• Kontrolle der Einhaltung der Badeordnung  

• Gewährleistung der Sicherheit der Badegäste 

• Ausschank Badebuffet und 

• Grundreinigungsarbeiten des Badebereichs während der Öffnungszeiten 
 

Allgemeine Voraussetzungen:  

• Volljährigkeit 

• Schwimmer/in 

• 16-Stunden Erste-Hilfe-Ausbildung 

• Verlässlichkeit, Genauigkeit und gutes Rechenverständnis 

• gute Umgangsformen und Freude im Umgang mit Menschen, 
vor allem auch Kindern 

• witterungsbedingter Einsatz 
 

Bewerbungsunterlagen:  

• Bewerbungsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, in Kopie: Geburtsurkunde, Staatbürgerschafts-
nachweis, Ausbildungsnachweise, evtl. Heiratsurkunde und Geburtsurkunden von Kindern 

 

                                        bis spätestens Montag, den 29. Juni 2020, 12:00 Uhr 
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Neuer Termin - AGRAR-Foliensammlung 
 

Der neue Termin für die Agrarfoliensammlung ist am 27. Juni 2020 beim Parkplatz (ehem. GH 
Gesslbauer) in St. Kathrein a. H. zwischen 8 und 9 Uhr und beim Landring Lagerhaus Ratten 
zwischen 8 und 10 Uhr. 

(Eine Übernahme der Folien ist ausschließlich in Agrarfolien-Sammelsäcken möglich. Wickelfolie muss 
besenrein sein. Säcke getrennt nach weißer und grüner Folie und unsortiert (schwarz/weiß…) )  
 

AKTION – Förderung für Komposter 
 

Komposterde im eigenen Garten herstellen ist gar nicht schwer! 

Der erste Schritt dazu ist einen Komposter anzuschaffen. Dabei will Sie der Abfallwirtschaftsverband 
Weiz unterstützen.  

✓ Der Käufer/Die Käuferin hat den Hauptwohnsitz im Bezirk Weiz. 

✓ Pro Haushalt wird max. 1 Stück Komposter gefördert. 

✓ Der Kauf muss in einem Geschäft im Bezirk Weiz getätigt werden. 
(Internetkäufe sind ausgenommen!!!) 

✓ Sie schicken die Originalrechnung mit Ihren Daten an den AWV Weiz. 

✓ Der AWV Weiz fördert die Hälfte der Anschaffungskosten bis max. € 40,-. 

✓ Aktionszeitraum: 01.01. – 31.12.2020 

✓ Sie haben in Zukunft feinste Komposterde für Ihren Garten! 

Weitere Infos erhalten sie unter: 

Abfallwirtschaftsverband Weiz 
Göttelsberg 290/1, 8160 Mortantsch 
Tel.: 03172 / 410 41-0 oder office@awv-weiz.at  
 

Pfarre Haustein 
 

Bis Ende der Sommerzeit finden wieder Bürostunden in der Pfarrkanzlei in St. Kathrein statt. 

Zeit: Jeden 1. Freitag im Monat von 14:30 – 16:30 Uhr 

Durch die Coronakrise ist es uns leider in der Pfarre noch nicht möglich längerfristige Planungen zu 
machen, bei neuen Informationen werden wir Sie informieren. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Natürlich können Sie aber auch bei Frau Maria Posch Auskunft erhalten. 

Wir freuen uns wieder sehr, Sie recht herzlich bei den Gottesdiensten nach den Lockerungen begrüßen 
zu dürfen. 

Für den PGR Anni Dissauer 
 

Neues vom GH Willenshofer („Hauer“) 
 

Wir suchen: 

• Kellner(in) und Reinigungskraft 

• Vollzeit oder Teilzeit 

Du bist aufgeschlossen, motiviert und liebst es Gäste zu bedienen und feine Speisen & Getränke zu 
servieren? 

Du arbeitest gerne im Team und bist zuverlässig? Dann komm in ein junges, freundschaftliches Team 
und sei Teil eines dynamischen, modernen Gasthofs.  

Bewerbung an: Herta oder Stefan Willenshofer, Tel.: 03173/2335 oder 0664/9378879,  
 Mail: office@liftgasthof.at 

 

Ab den 05. Juni bis voraussichtlich 18. Dezember jeden Freitag Cordon Bleu & Schnitzel Freitag! 

Cordon Bleu vom Schwein mit Schinken und Käse gefüllt oder Wienerschnitzel 
vom Schwein frisch gebacken mit einer Beilage nach Wahl um sensationelle  
€ 8,20, zum Mitnehmen um nur € 8,90.  

Tel.: 03173/2335 
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Neuer Rechtsanwalt in Birkfeld 
 

Mein Name ist Lukas Putz, ich bin 36 Jahre alt und selbstständig eingetragener Anwalt. Nach 
sechsjähriger Berufspraxis habe ich mit 1. April 2020 eine Sprechstelle in meiner Heimat Birkfeld am 
Hauptplatz 7/2 eröffnet.  

In diversen gerichtlichen wie außergerichtlichen, öffentlichen oder privaten Angelegenheiten habe ich die 
Befugnis, Mandanten gegenüber anderen Personen, Einrichtungen, bei Gerichten sowie Behörden zu 
vertreten. Dazu zählen, neben Vertrags-, Arbeits-, Familien- und Erbrecht, auch Mahn- und 
Inkassowesen, Datenschutz-, Miet- und Wohnrecht, Schadenersatz-, Gewährleistung- und 
Versicherungsrecht. Durch CoVid19 ist kompetenter Beistand zum Thema Reisen aktuell sehr gefragt. 
Ist ein Urlaub aufgrund des Corona-Viruses kostenlos stornierbar – auch ohne zusätzliche 
Reiserücktrittsversicherung? Wie sieht das mit bereits bezahlten Flugtickets aus? Habe ich ein Recht 
mein Geld zurück zu bekommen oder muss ich mich mit einem Gutschein begnügen? 

Ich freue mich darauf Sie – nach telefonischer Vereinbarung – zu diesem und anderen Themen 
in meiner Niederlassung in Birkfeld, zur kostenlosen Erstberatung begrüßen zu dürfen. 

Kontakt: 

Hauptplatz 7/2, 8190 Birkfeld  
Tel.: 0650/9506222 oder Mail: office@ra-lp.at 
 

SAM – mobil startet wieder voll durch! 
 

Seit 10. Jänner 2020 ergänzt SAM – Das Sammeltaxi Oststeiermark – erfolgreich den bestehenden 
öffentlichen Verkehr in mehr als 60 Gemeinden. SAM wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor 
allem dazu genutzt, um aus den Randgebieten und entlegenen Ortsteilen in die regionalen Ortszentren 
sowie zu Bus & Bahn zu gelangen. 

Von 10. Jänner bis 09. Juni 2020 wurden in unserer Gemeinde 138 Fahrten gebucht, 204 
Personen transportiert bzw. 1231 km gefahren. 

Auch in dieser allgemeinen Ausnahmesituation steht SAM wie gewohnt täglich von 5.00 bis 22.00 Uhr 
– im Gebiet Joglland - zur Verfügung und stellt somit die Mobilitätsgrundversorgung für die 
Bevölkerung, speziell für notwendige Besorgungen (Einkauf, Apotheke, etc.), für zwingend notwendige 
Arbeitswege sowie für Fahrten, um anderen Menschen zu helfen, sicher. Gerade ältere Personen, 
Jugendliche oder Menschen, die aus persönlichen Gründen auf ein eigenes Auto verzichten, bekommen 
mit SAM die Freiheit zurück, selbstbestimmt und flexibel unterwegs zu sein. Somit werden genau die 
Ansprüche erfüllt, für die das Mikro-ÖV System „Sammeltaxi Oststeiermark“ eingerichtet worden ist. 

SAM mit umfassenden „Sicherheits- und Hygienemaßnahmen“ 

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, wurden einige Vorkehrungen, wie beispielsweise 
Einzelfahrten statt Sammelfahrten und verstärkte Reinigung der Fahrzeuge getroffen, sowie seit 14. April 
2020 die Bedeckungspflicht von Mund und Nase umgesetzt. 

Vorteile der kostenlosen SAMCard: 

• Gemeindetarif maximal € 5,- 

• Abbuchung mittels SEPA-Lastschrift 

• Hausabholung für mobilitätseingeschränkte Personen 

• Einrichtung von Daueraufträgen 

• Für Tourismusbetriebe und Unternehmen übertragbar 
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